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Pattex Power Easy 
 

 
 
 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator  
Pattex Power Easy 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Vorgesehene Verwendung: 
Sekundenkleber  

 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Henkel & Cie AG 
Salinenstraße 61 
4133 Pratteln 

 
Schweiz  

 
Tel.:  +41 (61) 825 70 00 
Fax-Nr.:  +41 (61) 825 7444 

 
ua-productsafety.de@henkel.com   

 
 

1.4. Notrufnummer  
Für Notfälle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur 
Verfügung.   

 
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (24h / 7 Tage): +41 44 251 51 51 oder 145 (Schweiz und 
Liechtenstein).  

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 
Einstufung (CLP): 

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).  
 
 

 

Einstufung (DPD): 
 

Keine Einstufung erforderlich. 
 
 

2.2. Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnungselemente (CLP): 
 

 
 

 

Gefahrenhinweis: EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider 
zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
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Kennzeichnungselemente (DPD): 

 

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie 
für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.  

 
 

Besondere Kennzeichnung:  
Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen.  

 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren  
Personen, die auf Acrylate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden.  

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 
Allgemeine chemische Charakterisierung:  

Sekundenkleber 
Basisstoffe der Zubereitung:  

Cyanacrylat 
 

 
Inhaltsstoffangabe gemäß CLP (EG) Nr 1272/2008: 

 
Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Verordnung 

 
Inhaltsstoffangabe gemäß DPD (EG) Nr 1999/45:  

 
Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Verordnung  

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

 

Einatmen: 
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 
 

Hautkontakt: 
Verklebte Hautteile nicht auseinanderziehen. Diese können mit einem stumpfen Objekt, wie einem Löffel, nach einem Bad in 
warmem Seifenwasser vorsichtig voneinander gelöst werden.  
Cyanacrylate geben während des Aushärtens Wärme ab. In seltenen Fällen kann eine große Produktmenge soviel Wärme 
produzieren, daß Verbrennungen entstehen.  
Nachdem der Klebstoff von der Haut entfernt worden ist, sollten die Verbrennungen wie gewöhnliche Verbrennungen 
behandelt werden.  
Falls die Lippen versehentlich zusammengeklebt werden, warmes Wasser auf die Lippen auftragen, für größtmögliche 
Benetzung mit Speichel und Druck vom Mundinneren sorgen.  
Lippen schälen oder rollen bis sie sich lösen. Nicht versuchen, die Lippen mit entgegengesetzten Bewegungen auseinander zu 
ziehen.  

 
 

Augenkontakt: 
Wenn das Auge so verklebt ist, daß es nicht geöffnet werden kann, Augenwimpern mit warmem Wasser durch Auflegen 
eines nassen Wattebausches lösen  
Cyanacrylat härtet  am Augenprotein aus, wodurch Tränenfluss ausgelöst wird. Dieser hilft, den Klebstoff wieder zu lösen.  
Auge solange bedeckt halten, bis sich der Klebstoff vollständig abgelöst hat, das sind üblicherweise 1 bis 3 Tage.  
Auge nicht mit Gewalt öffnen. Medizinische Versorgung veranlassen, wenn feste Partikel des Cyanacrylats unter dem Lid 
eingeschlossen sind und dadurch eine Verletzung durch Reibung verursachen.  

 
 

Verschlucken: 
Sicherstellen, daß die Atemwege frei sind. Das Produkt polymerisiert sofort im Mund, wodurch es fast unmöglich wird, es zu 
verschlucken. Der Speichel trennt langsam das verfestigte Produkt vom Mund (mehrere Stunden).  

 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine Daten vorhanden.  
 

 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: 

Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprühstrahl/nebel 
 

 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 
Wasservollstrahl 

 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Im Brandfall können Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden. 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz tragen. 
Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 
 

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung tragen.  

 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen  
Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.  

 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sägemehl) aufnehmen.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Kap. 13 entsorgen.  

 
 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte  
Hinweise in Kap.8 beachten  

 

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.  
Haut- und Augenkontakt vermeiden  
Arbeitsräume ausreichend lüften.  

 
 

Hygienemaßnahmen:  
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.  

 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
Um die angegebene Mindesthaltbarkeit zu erzielen, im Originalgebinde bei 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F) lagern.  
Trocken lagern.  
Behälter dicht geschlossen halten und frostfrei lagern.  
Kühl lagern, maximale Lagertemperatur 30°C.  
  
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.  

 
 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen  
Sekundenkleber  
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

 
 

8.1. Zu überwachende Parameter  
 

Arbeitsplatzgrenzwerte 
 

Gültig für  
Schweiz 

 
keine  
  

 
 
 

 
Biologischer Grenzwert (BGW):  

keine 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition: 
 

 

Atemschutz:  
Nicht erforderlich.  

 
 

Handschutz:  
Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstärke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind 
nach einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln! 
Diese sind erhältlich im Laborfachhandel oder Apotheken.  

 
 

Augenschutz:  
Schutzbrille  

 
 

Körperschutz:  
Geeignete Schutzkleidung  

 
 
 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  
Aussehen  Flüssigkeit 

dick, Flüssigkeit 
farblos, strohgelb 

 

Geruch charakteristisch  
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

 
 

pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Siedebeginn Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Flammpunkt 80 - 93,4 °C (176 - 200.12 °F) 
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Dampfdruck Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Dichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Schüttdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Viskosität Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Viskosität (kinematisch) Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Explosive Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Löslichkeit qualitativ Polymerisiert bei kontakt mit Feuchtigkeit.  
Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Entzündbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Selbstentzündungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Dampfdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
Oxidierende Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

 
9.2. Sonstige Angaben 
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Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität  
In Anwesenheit von Wasser, Aminen, alkalischen Substanzen und Alkohol kommt es zu einer schnellen exothermen 
Polymerisation. 

 
10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Siehe Abschnitt Reaktivität 

 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien  
Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Kohlenoxide 
 

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 
Allgemeine Angaben zur Toxikologie:  

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfügbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien für 
Gemische für jede Gefahrenklasse in Annex I der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfügbare Informationen 
zu Gesundheits- und ökologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

 
Allgemeine Angaben zur Ökologie: 

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfügbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien für 
Gemische für jede Gefahrenklasse in Annex I der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfügbare Informationen 
zu Gesundheits- und ökologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.  
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen  

 
  

12.1. Toxizität 
 

Keine Daten vorhanden. 
 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Keine Daten vorhanden. 
 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilität im Boden 
 

Keine Daten vorhanden. 
 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Keine Daten vorhanden. 
 
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 

Keine Daten vorhanden. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  

 

Entsorgung des Produktes: 
Produktreste unter Berücksichtigung der lokalen behördlichen Bestimmungen entsorgen. 

 
Entsorgung ungereinigter Verpackung: 

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.  
 

Abfallschlüssel 
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.  

 
 
 
 

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
 
14.1. UN-Nummer 
 
 ADR Kein Gefahrgut 
 RID Kein Gefahrgut 
 ADNR Kein Gefahrgut 
 IMDG Kein Gefahrgut 
 IATA 3334 
 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
 
 ADR Kein Gefahrgut 
 RID Kein Gefahrgut 
 ADNR Kein Gefahrgut 
 IMDG Kein Gefahrgut 
 IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) 
 
14.3. Transportgefahrenklassen 
 
 ADR Kein Gefahrgut 
 RID Kein Gefahrgut 
 ADNR Kein Gefahrgut 
 IMDG Kein Gefahrgut 
 IATA 9 

9 
 
14.4. Verpackungsgruppe 
 
 ADR Kein Gefahrgut 
 RID Kein Gefahrgut 
 ADNR Kein Gefahrgut 
 IMDG Kein Gefahrgut 
 IATA III 
 
 
14.5. Umweltgefahren 
 
 ADR Nicht anwendbar 
 RID Nicht anwendbar 
 ADNR Nicht anwendbar 
 IMDG Nicht anwendbar 
 IATA Nicht anwendbar 
 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 
 ADR Nicht anwendbar 
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 RID Nicht anwendbar 
 ADNR Nicht anwendbar 
 IMDG Nicht anwendbar 
 IATA Nicht anwendbar 
 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 

IBC-Code 
 
 Nicht anwendbar 
 

 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

VOC-Gehalt 
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung 
CH) 

0,00 %  

 
 

 

 

 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 
 

Weitere Informationen:  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im 
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht 
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.  

 
 
 


